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Hinweis Sport

(Neues Recht)
Erste Staatsprüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen nach der Lehramtsprüfungsordnung I (LPO I)  vom 13. März 2008 (Neues Recht)

§ 57 Sport als Unterrichtsfach für die Lehrämter an:


- Grundschulen


- Hauptschulen


- Realschulen


- Sonderpädagogik
§ 83 Sport als Unterrichtsfach für das Lehramt an:


- Gymnasien

Gemäß § 57 Abs. 1 Nr. 3 und § 83 Abs. 1 Nr. 3 LPO I ist als fachliche Zulassungsvoraussetzung ein Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einer Ausbildung in Erster Hilfe (nicht älter als drei Jahre/mind. 16 Ausbildungsstunden) vorzulegen.

Auch das Deutsche Rettungsschwimmerabzeichen in Silber der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft oder der Wasserwacht darf nicht älter als 3 Jahre sein (§ 57 Abs. 1 Nr. 2 und § 83 Abs. 1 Nr. 2).
